
Verkaufs- und Lieferungsbedingungen der Flanschenfabrik Hüttental GmbH 
 
 

§ 1 
Geltung der Bedingungen 

 
1.  Unsere Lieferungen, Leistungen und Angebote erfolgen ausschließlich aufgrund dieser Verkaufs- und 

Lieferungsbedingungen; entgegenstehende oder von unseren Verkaufs- und Lieferungsbedingungen 
abweichende Bedingungen des Bestellers erkennen wir nicht an, es sei denn, wir hätten ausdrücklich schriftlich 
ihrer Geltung zugestimmt.  

 
2.  Alle Vereinbarungen, die zwischen uns und dem Besteller zwecks Ausführung dieses Vertrages getroffen 

werden, sind in diesem Vertrag schriftlich niedergelegt. 
 
3.  Unsere Verkaufs- und Lieferungsbedingungen gelten nur gegenüber Unternehmern im Sinne von § 310 Abs. 1 

BGB. 
 
4.  Unsere Verkaufs- und Lieferungsbedingungen gelten auch für alle künftigen Geschäftsbeziehungen, auch wenn 

sie nicht nochmalig ausdrücklich vereinbart werden.  
 

§ 2 
Angebot - Angebotsunterlagen 

 
1.  Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich.  
 
2.  Ist die Bestellung als Angebot gemäß § 145 BGB zu klassifizieren, so können wir dieses innerhalb von 2 

Wochen annehmen. 
 
3.  Zeichnungen, Abbildungen, Maße, Gewichte und sonstige Leistungsdaten sind nur verbindlich, wenn dies 

ausdrücklich schriftlich vereinbart wird.  
 
4.  Unsere Angestellten sind nicht befugt, mündliche Nebenabreden zu treffen oder mündliche Zusicherungen zu 

geben, die über den Inhalt des schriftlichen Vertrages hinausgehen.  
 

§ 3 
Preise - Zahlungsbedingungen 

 
1.  Soweit nicht anders vereinbart, halten wir uns an die in unseren Angeboten enthaltenen Preise 30 Tage ab 

Datum der Angebote gebunden. Maßgebend sind ansonsten die in unserer Auftragsbestätigung benannten 
Preise zzgl. der jeweiligen gesetzlichen Mehrwertsteuer. 

 
Wir behalten uns jedoch das Recht vor, unsere Preise entsprechend zu ändern, wenn nach Abschluss des 
Vertrages Kostensenkungen oder Kostenerhöhungen, insbesondere aufgrund von Tarifabschlüssen oder 
Materialpreisveränderungen, eintreten. Diese werden wir dem Besteller auf Verlangen nachweisen.  

 
2.  Zusätzliche Lieferungen und Leistungen werden gesondert berechnet.  
 
3.  Die Preise verstehen sich, falls nicht anderes vereinbart, ab Werk Siegen (Weidenau).   
 
4.  Der Abzug von Skonto bedarf besonderer schriftlicher Vereinbarung. 
 
 

§ 4 
Liefer- und Leistungszeit 

 
1.  Liefertermine oder -fristen, die verbindlich oder unverbindlich vereinbart werden können, bedürfen der 

Schriftform. Für verbindliche Liefertermine oder -fristen bedarf es einer ausdrücklichen schriftlichen 
Vereinbarung. 

 
2.  Der Beginn der angegebenen Lieferzeit setzt die Abklärung aller technischen Fragen voraus. 
 
3.  Die Einhaltung unserer Lieferverpflichtung setzt weiter die rechtzeitige und ordnungsgemäße Erfüllung der 



 

 

Verpflichtungen des Bestellers voraus. Die Einrede des nicht erfüllten Vertrages bleibt vorbehalten. 
 
4.  Liefer- und Leistungsverzögerungen aufgrund höherer Gewalt und aufgrund von Ereignissen, die uns die 

Lieferung nicht nur vorübergehend wesentlich erschweren oder unmöglich machen - hierzu gehören 
insbesondere Streik, Aussperrung, behördliche Anordnungen usw., auch wenn sie bei unseren Lieferanten oder 
deren Unterlieferanten eintreten -, haben wir auch bei verbindlich vereinbarten Fristen und Terminen nicht zu 
vertreten. Sie berechtigen uns, die Lieferung bzw. Leistung um die Dauer der Behinderung zzgl. einer 
angemessenen Anlaufzeit hinauszuschieben oder wegen des noch nicht erfüllten Teils ganz oder teilweise vom 
Vertrag zurückzutreten.  

 
5.  Wenn die Behinderung länger als 3 Monate dauert, ist der Besteller nach angemessener Nachfristsetzung 

berechtigt, hinsichtlich des noch nicht erfüllten Teiles vom Vertrag zurückzutreten. Verlängert sich die Lieferzeit 
oder werden wir von unserer Verpflichtung frei, so kann der Besteller hieraus keine Schadensersatzansprüche 
herleiten. Auf die genannten Umstände können wir uns nur berufen, wenn wir den Besteller unverzüglich 
benachrichtigen.  

 
6.  Kommt der Besteller in Annahmeverzug oder verletzt er schuldhaft sonstige Mitwirkungspflichten, so sind wir 

berechtigt, den uns insoweit entstehenden Schaden einschließlich etwaiger Mehraufwendungen ersetzt zu 
verlangen. Weitergehende Ansprüche bleiben vorbehalten. 

 
7.  Sofern wir die Nichteinhaltung verbindlich zugesagter Fristen und Termine zu vertreten haben, oder wir uns in 

Verzug befinden, hat der Besteller Anspruch auf eine Verzugsentschädigung in Höhe von 0,5 % für jede 
vollendete Woche des Verzuges, insgesamt jedoch höchstens bis zu 5 % des Rechnungswertes der vom 
Verzug betroffenen Lieferungen und Leistungen. Darüber hinausgehende Ansprüche sind ausgeschlossen, es 
sei denn, der Verzug beruht auf zumindest grober Fahrlässigkeit unsererseits.  

 
8.  Wir sind jederzeit zu Teillieferungen oder Teilleistungen berechtigt, es sei denn, die Teillieferung oder 

Teilleistung ist für den Besteller nicht von Interesse.  
 
9.  Kommt der Besteller in Annahmeverzug, so sind wir berechtigt, Ersatz des uns entstehenden Schadens zu 

verlangen; mit Eintritt des Annahmeverzuges geht die Gefahr der  zufälligen Verschlechterung und des 
zufälligen Untergangs auf den Besteller über. 

 
 
 
 
 
 
 

§ 5 
Gefahrübergang  

 
1.  Die Gefahr geht auf den Besteller über, sobald die Sendung an die den Transport ausführende Person 

übergeben worden ist oder zwecks Versendung unser Lager verlassen hat, und zwar auch dann, wenn wir die 
Anlieferung übernommen haben. 

 
2.  Versandbereit gemeldete Ware ist vom Besteller unverzüglich zu übernehmen. Anderenfalls sind wir berechtigt, 

sie nach eigener Wahl zu versenden oder auf Kosten und Gefahr des Bestellers zu lagern.  
 
3.  Mangels besonderer Vereinbarung wählen wir das Transportmittel und den Transportweg.  
 
4.  Sofern der Besteller es wünscht, werden wir die Lieferung durch eine Transportversicherung eindecken; die 

insoweit anfallenden Kosten trägt der Besteller.  
 
 

§ 6 
Rechte des Bestellers wegen Mängeln  

 
1.  Die Ausführung der Bearbeitung der Ware richtet sich ausschließlich nach den vereinbarten technischen 

Liefervorschriften. Falls wir nach Zeichnungen, Spezifikationen, Mustern  usw. des Bestellers zu liefern haben, 
übernimmt dieser das Risiko der Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck.  

 
2.  Der Besteller muss uns Mängel unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb einer Woche nach Eingang des 



 

 

Liefergegenstandes schriftlich mitteilen. Mängel, die auch bei sorgfältiger Prüfung innerhalb dieser Frist nicht 
entdeckt werden können, sind uns unverzüglich nach Entdeckung schriftlich mitzuteilen.  

 
3.  Sofern ein Mangel an unserem Gewerk vorliegt, sind wir zur Nacherfüllung in Form einer Mangelbeseitigung 

berechtigt. Im Fall der Mangelbeseitigung tragen wir die Aufwendungen nur bis zur Höhe des von uns in 
Rechnung gestellten Preises.  

 
4.  Schlägt die Nachbesserung nach angemessener Frist fehl, kann der Besteller nach seiner Wahl Herabsetzung 

der Vergütung verlangen oder vom Vertrag zurücktreten.  
 

 
§ 7 

Eigentumsvorbehaltssicherung 
 
1.  Wir behalten uns das Eigentum an der bearbeiteten Sache bis zum Eingang aller Zahlungen aus der 

Geschäftsverbindung mit dem Besteller vor. Soweit wir mit dem Besteller Bezahlung der Vergütung aufgrund 
des Scheck-Wechsel-Verfahrens vereinbaren, erstreckt sich der Vorbehalt auch auf die Einlösung des von uns 
akzeptierten Wechsels durch den Besteller und erlischt nicht durch Gutschrift des erhaltenen Schecks bei uns.  

 
2.  Bei vertragswidrigem Verhalten des Bestellers, insbesondere bei Zahlungsverzug, sind wir nach Setzung einer 

angemessenen Frist berechtigt, die bearbeitete Sache zurückzunehmen. In der Zurücknahme der bearbeiteten 
Sache durch uns liegt ein Rücktritt vom Vertrag. Wir sind nach Rücknahme der bearbeiteten Sache zu deren 
Verwertung befugt. Der Verwertungserlös ist auf die Verbindlichkeiten des Bestellers - abzüglich angemessener 
Verwertungskosten - anzurechnen.  

 
3.  Der Besteller ist verpflichtet, die von uns bearbeitete Sache pfleglich zu behandeln; insbesondere ist er 

verpflichtet, diese auf eigene Kosten gegen Feuer-, Wasser- und Diebstahlsschäden ausreichend zum Neuwert 
zu versichern. Sofern Wartungs- und Inspektionsarbeiten erforderlich sind, muss der Besteller diese auf eigene 
Kosten rechtzeitig durchführen. 

 
4.  Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter hat uns der Besteller unverzüglich schriftlich zu 

benachrichtigen, damit wir Klage gemäß § 771 ZPO erheben können. Soweit der Dritte nicht in der Lage ist, 
uns die gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten einer Klage gemäß § 771 ZPO zu erstatten, haftet der 
Besteller für den uns entstandenen Ausfall. 

 
5.  Der Besteller ist berechtigt, Vorbehaltsware im ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr zu verarbeiten und zu 

veräußern, so lange er nicht in Verzug ist. Verpfändungen oder Sicherungsübereignungen sind unzulässig. Der 
Besteller tritt bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des Faktura-Endbetrages (einschließlich MWSt.) unserer 
Forderung ab, die ihm aus der Weiterveräußerung gegen seine Abnehmer oder Dritte erwachsen, und zwar 
unabhängig davon, ob die bearbeitete Sache ohne oder nach Weiterverarbeitung weiter verkauft worden ist. 
Zur Einziehung dieser Forderung bleibt der Besteller auch nach der Abtretung ermächtigt. Unsere Befugnis, die 
Forderung selbst einzuziehen, bleibt hiervon unberührt. Wir verpflichten uns jedoch, die Forderung nicht 
einzuziehen, solange der Besteller seinen Zahlungsverpflichtungen aus den vereinnahmten Erlösen 
nachkommt, nicht in Zahlungsverzug gerät und insbesondere kein Antrag auf Eröffnung eines 
Insolvenzverfahrens gestellt ist oder Zahlungseinstellung vorliegt. Ist aber dies der Fall, so können wir 
verlangen, dass der Besteller uns die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner bekannt gibt, alle zum 
Einzug erforderlichen Angaben macht, die dazugehörigen Unterlagen aushändigt und den Schuldnern (Dritten) 
die Abtretung mitteilt. 

 
6.  Die Verarbeitung oder Umbildung der von uns bearbeiteten Sache durch den Besteller wird stets für uns 

vorgenommen. Wird die von uns bearbeitete Sache mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen 
verarbeitet, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Kaufsache 
(Faktura-Endbetrag, einschließlich MWSt.) zu den anderen verarbeiteten Gegenständen zur Zeit der 
Verarbeitung. Für die durch Verarbeitung entstehende Sache gilt im Übrigen das Gleiche wie für die unter 
Vorbehalt gelieferte Sache. 

 
7.  Wird die von uns bearbeitete Sache mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen untrennbar vermischt, 

so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Kaufsache (Faktura-
Endbetrag, einschließlich MWSt.) zu den anderen vermischten Gegenständen zum Zeitpunkt der Vermischung. 
Erfolgt die Vermischung in der Weise, dass die Sache des Bestellers als Hauptsache anzusehen ist, so gilt als 
vereinbart, dass der Besteller uns anteilmäßig Miteigentum überträgt. Der Besteller verwahrt das so 
entstandene Alleineigentum oder Miteigentum für uns. 

 



 

 

8.  Der Besteller tritt uns auch die Forderungen zur Sicherung unserer Forderungen gegen ihn ab, die durch die 
Verbindung der Kaufsache mit einem Grundstück gegen einen Dritten erwachsen. 

 
9.  Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des Bestellers insoweit freizugeben, als 

der realisierbare Wert unserer Sicherheiten die zu sichernden Forderungen um mehr als 10 % übersteigt; die 
Auswahl der freizugebenden Sicherheiten obliegt uns. 

 
 
 

§ 8 
Haftung 

 
1.  Schadensersatzansprüche sind unabhängig von der Art der Pflichtverletzung, einschließlich unerlaubter 

Handlungen, ausgeschlossen, soweit nicht vorsätzliches oder grob fahrlässiges Handeln vorliegt.  
 
2.  Bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten haften wir für jede Fahrlässigkeit, jedoch nur bis zur Höhe des 

vorhersehbaren Schadens. Ansprüche auf entgangenen Gewinn, ersparte Aufwendungen, 
Schadensersatzansprüche Dritter sowie auf sonstige mittelbare und Folgeschäden können nicht verlangt 
werden, es sei denn, eine von uns garantierte Ausführung der Bearbeitung bezweckt gerade, den Besteller 
gegen solche Schäden abzusichern.  

 
3.  Die Haftungsbeschränkungen und -ausschlüsse in den vorstehenden Absätzen 1 und 2 gelten nicht für 

Ansprüche, die wegen arglistigem Verhalten unsererseits entstanden sind, sowie bei einer Haftung für 
garantierte Beschaffenheitsmerkmale, für Ansprüche nach dem Produkthaftungsgesetz sowie für Schäden aus 
der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit.  

 
4.  Soweit unsere Haftung ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für unsere Angestellten, 

Arbeitnehmer, Vertreter  und Erfüllungsgehilfen.  
 
5.  Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche beträgt 12 Monate, gerechnet ab Gefahrübergang.  
 
6.  Die Verjährungsfrist im Falle eines Lieferregresses nach den §§ 478, 479 BGB bleibt unberührt; sie beträgt 5 

Jahre, gerechnet ab Ablieferung der mangelhaften Sache.  
 
 

§ 9 
Gesamthaftung  

 
1.  Eine weitergehende Haftung auf Schadensersatz, als in § 8 vorgesehen ist, ist – ohne Rücksicht auf die 

Rechtsnatur des geltend gemachten Anspruchs – ausgeschlossen. Dies gilt insbesondere für 
Schadensersatzansprüche aus Verschulden bei Vertragsschluss, wegen sonstiger Pflichtverletzungen oder 
wegen deliktischer Ansprüche auf Ersatz von Sachschäden gem. § 823 BGB.  

 
2.  Soweit die Schadensersatzhaftung uns gegenüber ausgeschlossen oder eingeschränkt  ist, gilt dies auch im 

Hinblick auf die persönliche Schadensersatzhaftung unserer Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter 
und Erfüllungsgehilfen.  

 
 

§ 10 
Zahlung 

 
1.  Soweit nicht anderes vereinbart, sind unsere Rechnungen 30 Tage nach Rechnungs-         stellung ohne Abzug 

zahlbar.  
 

Wir sind berechtigt, trotz anderes lautender Bestimmungen des Bestellers Zahlungen zunächst auf dessen 
ältere Schulden anzurechen. Wir werden den Besteller über die Art der erfolgten Verrechnung sodann 
informieren. Sind bereits Kosten und Zinsen entstanden, so sind wir berechtigt, die Zahlung zunächst auf die 
Kosten, dann auf die Zinsen und zuletzt auf die Hauptleistung anzurechnen.  

 
2.  Die Zahlung gilt erst dann als erfolgt, wenn wir über den Betrag verfügen können. Im Falle von Schecks gilt die 

Zahlung erst als erfolgt, wenn der Scheck eingelöst wird.  
 
3.  Gerät der Besteller in Verzug, so sind wir berechtigt, von dem betreffenden Zeitpunkt an Zinsen in Höhe von 8 



 

 

%-Punkten über dem Basiszinssatz als pauschalen Schadensersatz zu verlangen. Sie sind dann niedriger 
anzusetzen, wenn der Besteller eine geringere Belastung nachweist; der Nachweis eines höheren Schadens 
durch uns ist zulässig.  

 
4.  Wenn uns Umstände bekannt werden, die die Kreditwürdigkeit des Bestellers in Frage stellen, insbesondere 

einen Scheck nicht einlöst oder seine Zahlungen einstellt, oder wenn uns andere Umstände bekannt werden, 
die die Kreditwürdigkeit des Bestellers in Frage stellen, so sind wir berechtigt, die gesamte Restschuld fällig zu 
stellen, auch wenn wir Schecks angenommen haben. Wir sind in diesem Falle außerdem berechtigt, 
Vorauszahlungen oder Sicherheitsleistungen zu verlangen.  

 
5.  Der Besteller ist zu Aufrechnungen, zur Rückbehaltung oder Minderung, auch wenn Mangelrügen oder 

Gegenansprüche geltend gemacht werden, nur berechtigt, wenn die Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt 
worden oder unstreitig sind. Zur Zurückbehaltung ist der Besteller jedoch auch wegen Gegenansprüchen aus 
dem selben Vertragsverhältnis berechtigt.  

 
 

§ 11  
Anwendbares Recht, Gerichtsstand, Teilnichtigkeit 

 
1.  Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland; die Geltung des UN-Kaufrechts ist ausgeschlossen. 
 
2.  Sofern der Besteller Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches 

Sondervermögen ist, ist Siegen ausschließlicher Gerichtsstand für alle sich aus dem Vertragsverhältnis 
unmittelbar oder mittelbar ergebenden Streitigkeiten.  

 
3.  Sollte eine Bestimmung in diesen Verkaufs- und Lieferungsbedingungen unwirksam sein oder werden, so  wird 

hiervon die Wirksamkeit aller sonstigen Bestimmungen nicht berührt.  
 
 


